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 Schule und Kultur 
 
 
 

Satzung  
 

über die Schülerbeförderung der Stadt Kaiserslautern 
 

vom 5. Juni 2013 
 

 

Der Stadtrat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 
31.01.1994 (GVBI. S. 153, BS 2020-1), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 
19.03.2009 (GVBI. S. 104), in Verbindung mit § 69 und § 95 Abs. 2 des Landesgesetzes 
über die Schulen in Rheinland-Pfalz (Schulgesetz -SchuIG-) vom 30.03.2004 (GVBI. S. 
239, BS 223-1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes vom 31.01.2012 
(GVBI. S. 42), und § 33 des Landesgesetzes über die Errichtung und Finanzierung von 
Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulgesetz -PrivSchG-) vom 21.12.1957 (GVBI. 
1958 S. 15, BS 223-7) in der Fassung vom 04.09.1970 (GVBI. S. 372), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Landesgesetzes vom 31.01.2012 (GVBI. S. 42), sowie des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBI. S. 175, BS 610-10), zuletzt geändert  
durch Landesgesetz vom 12.12.2006 (GVBl. S. 401), am 27. Mai 2013 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülerbeförderungssatzung __________________________________________4/2 

Seite 2 von 5 

 

          § 1 

            Grundsatz 

Diese Satzung regelt die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Übernahme und Aner-
kennung der notwendigen Fahrtkosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schü-
lern zwischen dem Wohnort und den im Gebiet der Stadt Kaiserslautern gelegenen Schu-
len. § 69 SchuIG bleibt unberührt. 
 

§ 2 

Schulweg 

Schulweg ist der kürzeste nicht besonders gefährliche Fußweg zwischen der Wohnung 
und der Schule. 

 
§ 3 

Anerkennung der notwendigen Beförderungskosten 

Als notwendige Beförderungskosten werden anerkannt 
 

1. bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel das Beförderungsentgelt des je-
weiligen Verkehrsträgers unter Berücksichtigung möglicher Fahrpreisermäßi-
gungen für die preisgünstigste zumutbare Verkehrsverbindung, 

 
2. bei Benutzung sonstiger Kraftfahrzeuge grundsätzlich der Preis der Schülermo-

natskarte des vergleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels. 

§ 4 

Voraussetzungen für den Einsatz von Schulbussen 

(1) Ist die Beförderung mit bestehenden öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar, 
erfolgt diese durch einen Schulbus. Der Einsatz von Schulbussen ist unter Berück-
sichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte zu regeln. Sind in der Regel weniger als 
acht Schülerinnen bzw. Schüler gemeinsam zu befördern, gilt der Einsatz eines 
Schulbusses als unwirtschaftlich. 

 
(2) Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist in der Regel nicht zumutbar, wenn 

 
1. die Länge der einfachen Wegstrecke zwischen der Wohnung und der Hal-

testelle sowie zwischen der Haltestelle und der Schule für die Grundschülerin 
bzw. den Grundschüler insgesamt mehr als einen Kilometer und für Schülerin-
nen und Schüler der Realschule plus in der jeweiligen Schulform mehr als zwei 
Kilometer beträgt oder 
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2. die Fahrzeit von der Haltestelle zur Schule für die Grundschülerin bzw. den 
Grundschüler 30 Minuten und für Schülerinnen und Schüler der Realschule plus 
in der jeweiligen Schulform 60 Minuten überschreitet oder 

 
3. die Ankunft oder die Abfahrt des Verkehrsmittels in der Regel bei einer Grund-

schülerin bzw. einem Grundschüler jeweils nicht innerhalb von 15 Minuten, bei 
Schülerinnen und Schülern der Realschule plus in der jeweiligen Schulform 30 
Minuten, vor Beginn und nach Ende des Unterrichts erfolgt. 

 
(3) Bei Schülerinnen und Schülern der Förderschulen entscheidet die Stadtverwaltung, 

ob aufgrund der Art und des Grades der Behinderung die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel zumutbar ist. 

 
§ 5 

Beförderung zu Schulen in freier Trägerschaft 

Fahrtkosten zu Schulen in freier Trägerschaft werden nach den Vorschriften des § 33 
Privatschulgesetz übernommen. 

 
§ 6 

Eigenanteil 

(1) Für die eigenanteilspflichtigen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II wird 
ein monatlicher Eigenanteil in Höhe von 60% des jeweiligen Fahrpreises mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln erhoben. 

 
(2) Die Anzahl der Beförderungsmonate, in denen ein Eigenanteil zu zahlen ist, wird 

jährlich vor Beginn des Schuljahres von der Stadtverwaltung festgelegt. 
 
(3) Der Eigenanteil ist für das laufende Schuljahr (01.08.) in den Monaten September 

bis Dezember in den Monaten Januar bis Juni des folgenden Kalenderjahres in 
zehn gleichen Raten, jeweils zum 01. eines Monats, zu zahlen. Im Übrigen mit Be-
ginn des Monats, in dem erstmals Fahrtkosten übernommen werden. 

 
(4) Schülerinnen bzw. Schüler, die Versuchsschulen besuchen, zahlen für die Dauer 

der schulorganisatorisch festgelegten Versuchsphase keinen Eigenanteil. 
 

§ 7 

Antragsverfahren 

(1) Schülerfahrtkosten werden auf Antrag übernommen. 
 
(2) Antragsberechtigt sind die unterhaltspflichtigen Personensorgeberechtigten der 
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Schülerin bzw. des Schülers oder die volljährige Schülerin bzw. der volljährige 
Schüler. Für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen einer Maßnahme nach § 27 
SGB VIII i.V.m. § 33 SGB VIII in einer anderen Familie leben, sind die Pflegeeltern 
bzw. ein Elternteil antragsberechtigt. Für Schülerinnen und Schüler, die nach § 27 
SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten 
Wohnform leben, kann der Antrag von dem örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe oder von der Heimleitung gestellt werden.  

 
(3) Es sind die von der Stadt Kaiserslautern bereitgestellten Antragsformulare zu ver-

wenden. 
 
(4) Schülerfahrtkosten werden ab dem Zeitpunkt der Antragstellung übernommen; eine 

rückwirkende Geltendmachung ist ausgeschlossen. 
 
(5) Der Antrag ist in der Regel für die Dauer des Schulbesuchs einmal zu stellen. Ein 

erneuter Antrag ist insbesondere erforderlich, wenn sich der Wohnsitz der Schülerin 
bzw. des Schülers ändert, die Schülerin bzw. der Schüler die Schule wechselt oder 
die Beförderungsart sich ändert.  

 
(6) Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II ist der Antrag für jedes Schul-

jahr neu zu stellen. 
 
(7) Die Bewilligung der Fahrtkosten erfolgt für die Dauer eines Schuljahres. Sie verlän-

gert sich jeweils für ein weiteres Schuljahr bis zum Ende des Schulbesuchs, wenn 
nicht vor Ablauf des Schuljahres die Verlängerung schriftlich abgelehnt wird. Ände-
rungen der in dem Antrag auf Schülerbeförderung gemachten Angaben (insbes. 
Wohnungswechsel der Schülerin bzw. des Schülers, Schulwechsel, Abbruch der 
Schule) sind der Stadtverwaltung Kaiserslautern unverzüglich mitzuteilen. Bei Weg-
fall der Voraussetzungen die der Bewilligung der Schülerbeförderungskosten zu 
Grunde lagen (z. B. Länge des Schulweges, tatsächlicher Schulbesuch), entfällt die 
Übernahme der Beförderungskosten ab dem Zeitpunkt, in dem die Veränderung 
eingetreten ist. Die Fahrkarten sind in diesen Fällen zurückzugeben bzw. sind die 
im Zusammenhang mit der Nichtrückgabe entstehenden Kosten der Stadtverwal-
tung Kaiserslautern zu ersetzen. 

 
(8) Anträge, bei denen die Voraussetzungen für die Übernahme von Fahrtkosten nicht 

gegeben sind, werden von der Stadtverwaltung Kaiserslautern unter Erteilung einer 
schriftlichen Begründung abgelehnt; dies gilt auch, falls die Anträge nur teilweise 
begründet sind. 
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§ 8 

Richtlinien zur Schülerbeförderung 

 
Die Stadt Kaiserslautern kann weitere Regelungen zur Durchführung der Schülerbeförde-
rung durch Richtlinien treffen. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt erst-
mals für die Schülerbeförderung im Schuljahr 2013/14 (01.08.2013). 
 
 
 
Kaiserslautern, den 05.06.2013 
 
Stadtverwaltung 
 
gez. Dr. Klaus Weichel 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Die Satzung wurde am 06.07.2013 gemäß §§ 24, 27 GemO und § 17 der Hauptsatzung 
der Stadt Kaiserslautern in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" – Ausgabe Kaiserslautern  
-  öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Satzung ist 07.07.2013 in Kraft getreten. 
 
 
Kaiserslautern, 05.08.2013 
Stadtverwaltung 
Im Auftrag 
 
gez. Hans-Peter Wildt  
Stadtamtmann 
 
 
 


